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Sprichwörter und Reimsprüche.
I,

Recht muß doch Recht bleiben.
Rede wenig, höre viel.
Rom ist nicht in einem Tag erbaut worden.

Steter Tropf höhlet selbst den harten Stein.
Sammet und Seide löschen das Feuer auf dem Heerde aus.
Selbst ist der Mann.
Schuster bleib beim Leisten.

Stille Wasser gründen tief.
Spar' in der Zeit, so hast du in der Noth.
So viele Köpfe, so viele Sinne.
Trau, schau wem.
Untreue schlägt den eigenen Herrn.
Unrecht Gut gedeihet nicht.
Uebung macht den Meister.
Unkraut verdirbt nickt.
Undank ist der Welt Lohn.

Mittheilungen.
(Korr.) Die mathematische Aufgabe in Nr. 2 und deren sinnige

Lösung in Nr. 3 dieses Blattes hat mich ganz besonders gefreut. Mö-
gen Beide nun auch recht verstanden werden!

Es sind nämlich im Kanton Bern immer noch sehr viele Lehrer

nicht Mitglieder unserer bernischen Lehrerkasse, theilweise allerdings aus

Gründen, die sich wohl hören lassen!

Als die Kasse Haupterbin des seligen Lehrersreundes geworden,

klang das Wort: „Wir sind gehoben, wir wollen uns selbst heben,"

mit dem man die Hinaufschraubung der jährlichen Betträge auf 25

Franken begründete, etwas sonderbar in den Ohren des armen Dorf-
schulmeisters. Namentlich sind es die hohen Beiträge, welche bisher

eine große Zahl bernischer Lehrer von der Kasse ferne gehalten haben.

Indessen rechne ich aus mehreren Gründen den Beitritt zu den

Pflichten des Lehrers. Der verheirathete Lehrer ist es seiner Familie

eigentlich schuldig, ohne Rückhalt dem genannten Institut beizutrcten.

Unterlassungsfälle haben schon mehrmals traurige Folgen gehabt und

dürften leicht in spätern Jahrzehnten Lehrerwittwen und Kinder noch

schwerer heimsuchen. Der Beitritt ist um so nothwendiger, da bei
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Krankheits- und Todesfall kaum in einem Stand die Familie so schwer

heimgesucht wird, wie im Lehrerstand. Dazu bedarf es wohl keiner

Begründung. Der unverheirathete oder vermögliche Lehrer erfüllt durch
seinen Beitritt ser e Pflichten in der Weise, daß er ein wohlthätiges

Institut in seinem segensreichen Wirken unterstützt. Keiner sollte den

Beitritt verschieben, weil ihm ein späteres Eintreten vortheilhafter er-

scheint, oder weil er noch nicht 25 Jahre alt ist, sondern fasse den

Zweck und die Aufgabe der gesegneten Anstalt in's Auge und bedenke,

daß selbst die spärliche Pension, wie sie noch gegenwärtig verabreicht

wird, manche arme Lehrerwittwe und deren Kinder vor bitterer Noth
schützen hilft und daß einst die Seinigen in den nämlichen Fall kommen

können und alsdann auch froh sein würden, wenn die jüngern Lehrer

durch ihre höhern Beiträge ihnen kräftig unter die Arme greifen.

Zweisimmen. (Mitgetheilt.) Die in letzter Nummer enthaltene

Notiz, die Fortbildungsschule betreffend, bedarf einiger Berichtigung.
Es werden hier im Winter alle 14 Tage von den dort genannten
und noch andern Personen zum Zwecke der Belehrung und gegenseitigen

Besprechung Vorträge über Gegenstände aus allen Gebieten in zwang-
loser Weise gehalten, welche von Alt und Jung frequentirt werden.

Von einer Fortbildungsschule und einem eigentlichen Unterricht kann

hingegen nicht die Rede sein.

Schul - Ausschreibung.
An die Privat schule von Eriswyl, Kanton Bern, wird

ein Lehrer gewünscht auf 1. Mai nächsthin. Pflichten: Unterricht in
den Fächern einer Primärschule, dazu Französisch und Anfangsgründe
von Geometrie und Algebra. Erwünscht Ware auch Unterricht im

Klavier, welcher besonders honorirt würde. Besoldungsminimum Fr.
1000. Schülerzahl 15 bis 18. Anmeldungen und Zeugnisse sind bis

20. März zu senden an H.rrn Pfarrer Gerster, Präsident der Pri-
vatschule in Eriswyl. Ein allfälliges Eramen wird den Bewerbern

später speziell angezeigt werden.

Ausschreibung.
Die Lehrerstelle an der obersten Klasse der viertheiligen Primär-

schule von Kerzers, Kanton Freiburg, wird hiemit ausgeschrieben.

Der Lehrer hat nebst den gewöhnlichen Pflichten auch die Wintekinder-
lehren in der Reihenfolge mit den übrigen Lehrern zu übernehmen.

Besoldung Fr. 700 baar nebst Wohnung, Holz und Pflanzland. Die

Bewerber haben sich bis Ende März 1862 unter Beilegung ihrer

Zeugnisse beim Oberamt Murten zu melden. Der Tag der Prüfung
wird ihnen später schriftlich angezeigt werden.

Verantwortliche Redaktion von B Bach in Steffisburg.
Druck und Erpedition von D. Aufenast in Bern.


	Mittheilungen

